
   
 

Die Grünen Heidenrod 
 
 
An den Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung Heidenrod 
Herrn Reiner Holzhausen 
Hunsrückstraße 20 
65321 Heidenrod                                                                              
                                                                                     Heidenrod, den 5. November 2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Holzhausen, 
 
für die Fraktion der Grünen Heidenrod bitte ich Sie, den folgenden Antrag auf die 
Tagesordnung der nächsten Gemeindevertretung zu setzen: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
Die Gemeinde Heidenrod lobt jährlich einen Ehrenamtspreis aus. Die Auslobung erfolgt 
entsprechend der Richtlinien für die Auslobung des Jugendpreises. 
Der Preis ist mit 1.000,-€ dotiert. 
 
 
Begründung: 
Zur Würdigung und Stärkung des Ehrenamtes wird ein jährlicher Preis ausgelobt. Die 
folgenden Richtlinien sind am Jugendpreis ausgerichtet und sollen nach Beratung im 
Fachausschuss festgelegt werden:  
  
Richtlinie zur Auslobung eines Ehrenamtspreises  
der Gemeinde Heidenrod 

 

Die Gemeinde verleiht jährlich einen Ehrenamtspreis – zunächst für eine Dauer von vier 
Jahren. 
 
Welche Zielsetzung 

Ehrenamt und freiwilliges Engagement sind für das Leben und die Lebensqualität in der 
Gemeinde Heidenrod von großer Bedeutung. Mit einem Ehrenamtspreis wollen wir 
dieses Engagement in unserer Gemeinde sichtbar machen, anerkennen und fördern. 
Der Ehrenamtspreis schafft öffentliche Aufmerksamkeit und möchte gute Beispiele für 
bürgerschaftliches Engagement hervorheben und zur Nachahmung anregen. 
 
Engagierte Bürgerinnen und Bürger finden sich in vielen Lebensbereichen und auch in 



   
 

unserer Gemeinde wäre Vieles ohne das Ehrenamt nicht möglich. Oft ist dieses 
uneigennützige Wirken nicht bekannt oder wird nicht ausreichend gewürdigt. 
 
Wer wird prämiert 
Ausgezeichnet werden Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Organisationen, Projekte und 
Initiativen etc., die gemeinnütziges und nicht wirtschaftlich orientiertes Engagement u.a. 
in den Bereichen zeigen: 
 

• in Kunst, Kultur, Tradition, Musik und Politik und Geschichte;  

• Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit, Nachbarschaftshilfe;  

• im Sport;  

• Feuerwehr und Rettungsdienst;  

• in Kirche und Religion; 

• Klima-, Umwelt- und Naturschutz. 
 
Das Engagement muss deutliche Auswirkungen in oder für die Gemeinde Heidenrod 
haben. 
 

Wer schlägt vor 

Einzelpersonen. Eigenbewerbung ist nicht möglich, es können jedoch Personen aus den 
eigenen Reihen der Vereine, Organisationen, Projekte und Initiativen vorschlagen 
werden.  
Die Vorschläge werden auf einem einheitlichen Formular möglichst online eingereicht. 
 
 
Wie erfolgt die Bekanntmachung 

• Veröffentlichung in der Presse - Heidenroder Tip, Aarbote, etc. 

• Veröffentlichung Homepage der Gemeinde und Social Media 

• Vorstellung in den Ortsbeiratssitzungen 

 
Die Bewerbungsfrist erfolgt immer im gleichen Zeitraum für die Dauer von zwei 
Monaten. 
     
Wer entscheidet 
Über die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger entscheidet eine unabhängige 

Jury aus  

• Bürgermeister, 

• Vorsitz der Gemeindevertretung,  



   
 

• Mitglied des Kinder- und Jugendbeirates,   

• drei Vertreterinnen/ Vertreter der o.g. Bereiche, 

• eine Vertretung der lokalen Presse.  

Die Mitglieder der Jury werden durch den Gemeindevorstand berufen. Die Jury 

entscheidet nach gemeinschaftlicher Beratung per Mehrheitsbeschluss.  

Was wird bewertet 
Bei der Preisvorgabe werden u.a. folgende Kriterien berücksichtigt: 
 

• Vorleben sozialer Werte und Verantwortung 

• Kreativität 

• Vorbildfunktion 

• personeller und finanzieller Aufwand  

• Dauer des Engagements 

 
Wie wird der Preis vergeben 

Es werden in der Regel Preise in gleicher Höhe vergeben. Die Preisträgerinnen und 
Preisträger erhalten zusätzlich eine Urkunde.  
Der Ehrenamtspreis ist insgesamt mit 1.000 Euro dotiert.   
Die Preisverleihung erfolgt gemeinsam mit der Verleihung des Jugendehrenamtspreises 
im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, wie z.B. einem Neujahrsempfang. Mit 
dieser öffentlichkeitswirksamen Maßnahme erfolgt eine angemessene Anerkennung des 
besonderen freiwilligen Engagements sowie eine Motivation aller Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, sich aktiv an der Gestaltung des Gemeinwesens zu beteiligen. 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Diese Richtlinie wurde vom Gemeindevorstand in seiner Sitzung vom ……..in Kraft 
gesetzt. 
 

 

 
 

Thomas Giebel 

(Fraktionsvorsitzender Fraktion Die Grünen) 

 
 
 


